
www.gaststaette-burgschoenfels.de

Eine schriftliche Bestätigung des Originalangebotes durch den Gast sowie das akzeptieren der Geschäftsbedingungen,
Zahlungsweise und Datenschutz ist Bedingung  zur Durchführung des Ritteressens.

Telefon und Fax: 037600/27 19

3-Gänge-Menü
Kartoffelsuppe, Hähnchenkeule mit Pommes frites, 
Krapfen, 1 Becher 0,2 l Apfelschorle

15,901

Wir schlagen 
beim Ritteressen

 zum:

Anschrift: Datum: Uhrzeit:

Sonstiges:

Kinder:

Erwachsene:

1 Stunde               2 Stunden               3 Stunden

Telefon: eMail:

Unterschrift

751
pro Stunde

pro Person

Vermittelte Leistungen wie die musikalische Umrahmung sind am Veranstaltungstag in bar zu zahlen.

Oberritter
Vorkoster

Narr

Musikalische Umrahmung

Gastronomische Leistungen sind am Veranstaltungstag in bar oder mit EC-Karte zu zahlen.

Das Kinder-Ritteressen ist täglich 
auf Vorbestellung von 2 bis 160 Personen für Sie buchbar.

Kinder-
Es besteht die Möglichkeit das 
Kinder-Ritteressen als 
Tagesveranstaltung zu buchen.

Museumsführung: bis 16.30 Uhr
Auf Anfrage sind andere Zeiten 
möglich.

Buchen Sie eine Kinder-Ralley oder eine Museumsführung 
mit Aufstieg zum Burgturm unter Telefon 037600/2327

Geschäftsbedingungen und 
Zahlungsweise anerkannt

Daten-
schutz 



Unsere Geschäftsbedingungen

Burgstr. 34 • 08115 Lichtentanne – Ortsteil Schönfels
Tel. & Fax: 037600 / 27 19
eMail: info@gaststaette-burgschoenfels.de
www.gaststaette-burgschoenfels.de                      

Bankettvereinbarungen
• Leistungsgrundlage sind unsere Menüvorschläge, das Ritteressenangebot sowie die Speisen- und Getränkekarten.
• Eine schriftliche Bestätigung ist Bedingung zur Durchführung der Veranstaltung  (z.B. Ritteressen)
• Vorbestellte Leistungen müssen entsprechend der reservierten Personenzahl vergütet werden.
• Eine Mehr- oder Minderzahl kann nur bis zu 24 Stunden vor der Veranstaltung Berücksichtigung finden. Sollte sich die 

angemeldete Personenzahl drastisch ändern, behält sich die Gaststätte vor, die Räumlichkeiten zu wechseln oder weitere 
Gesellschaften einzubringen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

• Bei Absage einer fest vereinbarten Veranstaltung innerhalb von 24 Stunden vor 
 Veranstaltungsbeginn wird eine Stornogebühr von 300,00 Euro erhoben.
• Raumzusagen haben nur Bestand, wenn sie schriftlich festgehalten und bestätigt wurden.
• Vermittelte Leistungen, wie z. B. musikalische Umrahmung und Showeinlagen sind als 
 Kundenwunsch jedoch nicht als Vertragsinhalt zu verstehen. Die Gaststätte ist bestrebt für 
 Ersatz zu sorgen, wenn diese ausfallen sollten.

Eigenleistungen
• Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist untersagt.
• Bei Feierlichkeiten dürfen nach Absprache Backwaren mitgebracht oder angeliefert werden, jedoch sollte dies am Tag der 

Veranstaltung geschehen, da nur begrenzte Kühlkapazitäten zur Verfügung stehen. Generell werden bei 
Kaffeegesellschaften 3,00 Euro pro Gedeck für Service und feste Kosten berechnet.

Saalmiete
• Unsere Öffnungszeit endet um 0.00 Uhr. Für die Verlängerung der bestehenden Öffnungszeiten berechnen wir eine 

Saalmiete in Höhe von 50,00 Euro pro Stunde, was aber im Vorfeld mir der Gaststätte abzusprechen ist.

Haftung
• Fehlende, zerbrochene oder beschädigte Gegenstände stellen wir dem Veranstalter/Verursacher zum 

Wiederbeschaffungswert in Rechnung.
• Vermittelte Leistungen wie z. B. musikalische Umrahmung, Museumsführungen, Showeinlagen sowie Güter, für die das 

Restaurant in Vorkasse gegangen sind, müssen am Tag der Veranstaltung in bar beglichen werden.
• Bei Verlust des sogenannten „Getränkedeckels” wird eine Pauschale in Höhe von 30,00 Euro pro Person berechnet.

Datenschutz
• Wir nehmen Datenschutz sehr ernst. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, werden Ihre Kontaktdaten gespeichert. Das 

dient lediglich der Reservierung und Zahlungsabwicklung. Ohne Ihre Einwilligung werden Ihre Daten nicht an Dritte 
weitergegeben. 
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Wichtig!

Wichtig!

Vermittelte Leistungen wie z. B. musikalische Umrahmung, 
Museumsführungen, Showeinlagen sowie Güter, für die das 
Restaurant in Vorkasse gegangen ist, müssen 
am Tag der Veranstaltung in BAR beglichen werden.

Gastronomische Leistungen sind am Tag der Veranstaltung in BAR oder 
per EC-Karte zu zahlen.


